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Erwägungen

E. 30
Tagen seit der Zustellung beim Eidgen?ssi?schen Versicherungsgericht
Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht werden.

Die Beschwerdeschrift ist dem Eidgen?ssischen Versicherungsgericht, Schweizerhof?quai
6, 6004 Luzern, in dreifacher Ausfertigung zuzustellen.

Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begr?ndung mit Angabe der Beweis?mittel
und die Unterschrift des Beschwerdef?hrers oder seines Vertreters zu enthal?ten; die
Ausfertigung des angefochtenen Entscheides und der dazugeh?rige Brief?um?schlag sowie
die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdef?hrer
sie in H?nden hat (Art. 132 in Verbindung mit Art. 106 und 108 OG).
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